
Allgemeine Bedingungen Österreich für die
Kaskoversicherung von Liebhaberfahrzeugen
(OldTimer, YoungTimer, NewTimer, RepliCars, MotorBikes) 
Stand März 2009

Bevollmächtigter Vermittler/Beteiligte Versicherungsgesellschaft
Die Oldie Car Cover Assekuranzkontor GmbH (OCC) schließt mit 
Ihnen den Versicherungsvertrag im Namen und für Rechnung der 
VICTORIA-Volksbanken Versicherungsaktiengesellschaft, Schotten-
gasse 10, 1010 Wien. Sie tritt in den Formulierungen dieser Versi-
cherungsbedingungen an die Stelle der Versicherungsgesellschaft 
("Wir"), sofern nicht etwas anderes bestimmt ist.

Alleiniger Ansprechpartner für Sie ist:
OCC - Oldie Car Cover Assekuranzkontor GmbH
D - 23558 Lübeck, Wielandstr. 14 b
Tel.: 0049 451/871840 oder 0810-900612 (Sharedcost-Rufnummer), 
Fax: 0049 451/8132038, E-Mail: occ@occ.eu

OCC ist von den VICTORIA-Volksbanken bevollmächtigt, Polizzen 
und sonstige, den Vertrag betreffende, Dokumente auszufertigen. 
Ferner Willenserklärungen entgegenzunehmen, das Beitragsinkas-
so abzuwickeln und die Schadenregulierung mit verbindlicher Wir-
kung für die Gesellschaft durchzuführen. 

Es gilt österreichisches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.
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A Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.1 Was ist versichert?

Ihr Fahrzeug
A.1.1. Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung 
oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2 (Teilkasko) oder A.3 
(Vollkasko). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch dessen un-
ter A.1.2 und A.1.3 als mitversichert aufgeführte Fahrzeugteile und 
als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie kraft-
fahrrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile).

Beitragsfrei mitversicherte Teile
A.1.2. Beitragsfrei mitversichert sind alle Fahrzeug- und Zubehör-
teile, die werksseitig in das Fahrzeug eingebaut oder werksseitig 
durch entsprechende Halterung mit diesem fest verbunden wurden.
Eingeschlossen ist auch Zubehör, das aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen mitgeführt werden muss und diesen entspricht, sowie, bis 
zu einem Wert von 100 EUR, Zubehör, das der Pannenhilfe oder aus-
schließlich der Unfallaufnahme dient.

Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile
A.1.3. Für Spezialaufbauten/-ausrüstungen sowie nachträglich 
eingebaute oder mit dem Fahrzeug verbundene Fahrzeug- und Zu-
behörteile, soweit die allgemeine Betriebserlaubnis nicht erlischt 
oder gesetzliche Bestimmungen deren Ein- oder Ausbau nicht ent-
gegenstehen, ist die Entschädigung auf maximal 5.000 EUR pro 
Schadenfall beschränkt. Der über diesen Betrag hinausgehende 
Mehrwert ist gegen Zuschlag versicherbar. Bis zur genannten Wert-
grenze verzichten wir auf eine Kürzung der Entschädigung wegen 
Unterversicherung.

In Ergänzung zu den Abschnitten A.1.2 (Beitragsfrei mitversicherte 
Teile) und A.1.3 (Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile) 
bestätigen wir Ihnen den Fortfall der Entschädigungs¬beschränkung 
auf 5.000 EUR für nachträglich eingebaute oder mit dem Fahrzeug 
verbundene Fahrzeug- und Zubehörteile und andere Spezialauf-
bauten / - ausrüstungen, wenn die betreffenden Teile bei der Wer-
termittlung Ihres Fahrzeugs bereits Berücksichtigung gefunden 
haben.

Nicht versicherbare Gegenstände
A.1.4. Nicht kaskoversicherbar sind Sachen, die nicht als reine 
Fahrzeug- und Zubehörteile anzusehen sind. Hierzu gehören z. B. 
Bekleidung, Ton- und Datenträger jeglicher Art, mobile Navigati-
onssysteme und mobile Multimediageräte, Mobiltelefone einschl. 
deren Installation, Halterung sowie nicht fest eingebaute Frei-
sprecheinrichtungen von Mobiltelefonen.

A.2. Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder 
Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile 
durch die nachfolgenden Ereignisse:

Brand und Explosion 
A.2.1. Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer 
mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraftaus-
zubreiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschä-
den. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

Entwendung 
A.2.2. Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl 
und Raub. Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das 
Fahrzeug nicht zum Gebrauch im eigenen Interesse, zur Veräußerung 
oder unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird. Unbefugter Ge-
brauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt 
ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt 

insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der 
Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Reparateur, Hotelan-
gestellter). Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht 
(z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige).

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Felssturz, Erdrutsch, 
Lawinen, Schneedruck, Hochwasser.
A.2.3. Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, 
Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Felssturz, Erdrutsch, Lawi-
nen, Schneedruck oder Hochwasser auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt 
eine wetterbedingte Luftbewegung von mehr als 60 Km/h. Einge-
schlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch 
diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug 
geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch 
diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurück- 
zuführen sind.

Zusammenstoß mit Tieren
A.2.4. Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen 
Fahrzeugs mit Wirbeltieren. 

Glasbruch
A.2.5. Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahr-
zeugs. Die Verglasung umfasst Scheiben (Front-, Heck-, Seiten-, und 
Trennscheiben), Glasdächer, Spiegel und Abdeckungen von Leuch-
ten. Folgeschäden sind nicht versichert.

Kurzschlussschäden an der Verkabelung
A.2.6. Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs 
durch Kurzschluss. Folgeschäden sind nicht versichert.

Marderbiss
A.2.7. Versichert sind Schäden durch Marderbiss an Kabeln, Schläu-
chen, Leitungen, Dämmmaterial und Manschetten. Folgeschäden 
aller Art, insbesondere weitergehende Schäden am Fahrzeug selbst, 
sind vom Versicherungsschutz ausgenommen. 

Benutzung von Fähren
A.2.8.1. Versichert sind Schäden durch Wind, Hagel, Blitzschlag, 
Wassereinbruch und Seegang während der Benutzung von Fähren 
innerhalb des Geltungsbereichs der AKB, auch wenn sie nicht un-
mittelbar durch diese Naturgewalten verursacht worden sind. Hier-
zu zählt auch die Aufopferung oder Beschädigung des Fahrzeugs 
auf Anordnung der Schiffsleitung.

A.2.8.2. Werden Sie aufgrund der Havariebestimmungen zum Aus-
gleich von Schäden und Kosten herangezogen, die durch Anord-
nungen der Schiffsleitung entstanden sind, übernehmen wir den 
Ausgleichsanteil, der auf das versicherte Fahrzeug entfällt. Für diese 
Fälle werden wir eine vereinbarte Selbstbeteiligung nicht in Abzug 
bringen.

Mut- oder böswillige Handlungen
A.2.9. Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von 
Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu 
gebrauchen. Als berechtigt sind insbesondere Personen anzuse-
hen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahr-
zeugs beauftragt wurden (z. B. Reparateur, Hotelangestellter) oder 
in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen 
(z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige).

Transportmittelunfall
A.2.10. Versichert sind Schäden bei der Beförderung des Fahrzeugs 
mit einem geeigneten Transportmittel, die durch einen Unfall des 
Transportmittels entstehen.

A.3. Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder 



Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile 
durch die nachfolgenden Ereignisse:

Ereignisse der Teilkasko
A.3.1. Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2
Unfall

A.3.2. Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt ein un-
mittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das 
Fahrzeug einwirkendes Ereignis. Nicht als Unfall gelten insbesonde-
re Marderbiss-Schäden sowie Schäden aufgrund eines Brems- oder 
Betriebsvorgangs oder reine Bruchschäden. Dazu zählen z. B. Schä-
den am Fahrzeug durch rutschende Ladung oder durch Abnutzung, 
Verwindungsschäden, Schäden aufgrund Bedienungsfehler oder 
Überbeanspruchung des Fahrzeugs und Schäden zwischen zie-
hendem und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von außen.

A.4. Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Ver-
trag auch im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, 
z. B. des Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese 
Person.

A.5. In welchen Ländern besteht der Versicherungsschutz
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geographischen 
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum 
Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

A.6. Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?

Marktwert abzüglich Restwert
A.6.1.  Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs 
zahlen wir den Marktwert, höchstens die vereinbarte Versiche-
rungssumme, unter Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahr-
zeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung 
reparieren, gilt A.7.1.

Was versteht man unter Totalschaden, Marktwert und Restwert?
A.6.2. Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der 
Reparatur des Fahrzeugs dessen Marktwert übersteigen. 

A.6.3. Marktwert ist der den Verhältnissen von Angebot und Nach-
frage entsprechende Wert des Fahrzeugs in der Bundesrepublik 
Deutschland oder der Republik Österreich am Tag des Schadener-
eignisses. Dieser Wert ist durch ein Gutachten eines unabhängigen 
Sachverständigen zu dokumentieren. Der darin festgestellte Wert 
bildet in jedem Fall die Leistungsgrenze. Ist das Gutachten noch 
nicht 2 Jahre alt, wird die Leistungsgrenze bei einer Marktwertstei-
gerung auf 120 Prozent des dokumentierten Wertes angehoben. 
Dieses Gutachten ist mit Antragstellung einzureichen.

A.6.4. Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschä-
digten oder zerstörten Zustand.

A.7. Was zahlen wir bei Beschädigung?

Reparatur
A.7.1. Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Repara-
tur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
a) Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert, zahlen 
wir die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Marktwerts 
nach A.6.3, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen. 
Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.7.1.b.
b) Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht 
repariert, zahlen wir die erforderlichen Kosten einer vollständigen 
Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert verminderten Markt-
werts nach A.6.3.

A.7.2. Entsorgungs- und Verbringungskosten sowie Zuschläge auf 
die unverbindliche Preisempfehlung von Ersatzteilen (UPE-Zuschlä-

ge) werden nur bei Nachweis ihres Entstehens durch Vorlage einer 
Rechnung übernommen.

Abschleppen
A.7.3. Ist Ihr Fahrzeug aufgrund einer Beschädigung nicht mehr 
fahrbereit , ersetzen wir die Kosten für die Bergung und/oder das 
Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Re-
paratur geeigneten Werkstatt, wenn nicht ein Dritter Ihnen gegen-
über verpflichtet ist, die Kosten zu übernehmen. Die Kosten des Ab-
schleppens werden auf die Obergrenzen gemäß A.7.1 angerechnet.

A.7.4. Nicht reparierte Vorschäden werden auf die Ersatzleistungen 
angerechnet.

A.8. Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir des-
sen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.9. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer auf unsere Leistungen nach A.6 
und A.7 erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der 
von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen 
ist. Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugs-
berechtigung besteht.

A.10. Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

Wiederauffinden des Fahrzeugs
A.10.1. Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang 
der schriftlichen Schadenanzeige wieder aufgefunden und können 
Sie innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstren-
gungen das Fahrzeug wieder in Besitz nehmen, sind Sie zur Rück-
nahme des Fahrzeugs verpflichtet.

A.10.2. Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als 50 km 
von seinem regelmäßigen Standort aufgefunden, zahlen wir für 
dessen Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse 
für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km 
(Bahnkilometer) vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zu dem 
Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung
A.10.3. Sind Sie nicht nach A.10.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs 
verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer.

A.11. Selbstbeteiligung
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schade-
nereignis von der Entschädigung abgezogen. Bei Bruchschäden an 
der Verglasung wird die Selbstbeteiligung nicht abgezogen, wenn 
das Glas ohne Austausch fachgerecht repariert wird. Ihrer Polizze 
können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbe-
teiligung vereinbart haben.

A.12. Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile

Was wir nicht ersetzen
A.12.1. Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und 
Verschleißreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden 
wie Verlust von Treibstoff und Betriebsmittel (z. B. Öl, Kühlflüssigkeit), 
Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungskosten, Verwal-
tungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.

Rest- und Altteile
A.12.2. Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verblei-
ben bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschä-
digung angerechnet.

A.13. Fälligkeit unserer Zahlung und Abtretung



A.13.1. Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Ent-
schädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens inner-
halb von zwei Wochen. Die Fälligkeit der Zahlungspflicht tritt je-
doch unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach 
Ablauf zweier Monate seit dem Begehren nach einer Geldleistung 
eine Erklärung von uns verlangt, aus welchen Gründen die Feststel-
lung noch nicht beendet werden konnte und wir diesem Verlangen 
nicht binnen eines Monats entsprechen.

A.13.2. Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich 
jedoch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats 
nach Schadenanzeige feststellen, können Sie einen angemessenen 
Vorschuss auf die Entschädigung verlangen.

A.13.3. Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwar-
ten ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir 
die Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Ein-
gang der schriftlichen Schadenanzeige.

A.13.4. Haben Sie oder eine mitversicherte Person aufgrund un-
serer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne das Schadenereignis 
hätten aufwenden müssen, können wir diese von unserer Zahlung 
abziehen.

A.13.5. Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der 
endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung 
weder abtreten noch verpfänden. 

A.14. Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht 
selbst gefahren sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und 
kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person 
unsere Leistungen nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer 
das Schadenereignis vorsätzlich oder infolge des Genusses alkoho-
lischer Getränke oder anderer berauschender Mittel herbeigeführt 
hat oder die Entwendung des Fahrzeugs oder seine Teile und Zu- 
behörteile grob fahrlässig ermöglicht hat. Lebt der Fahrer bei Ein-
tritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern 
wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeifüh-
rung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei vorsätzlicher 
Verursachung.

A.15. Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.15.1. Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-
sätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des 
Schadens, verzichten wir darauf, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschulden entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Dies gilt nicht - bei grob fahrlässiger Ermöglichung des Diebstahls 
des Fahrzeugs oder seiner Teile oder - bei Herbeiführung des Ver-
sicherungsfalls infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder 
anderer berauschender Mittel.

Kraftfahrtsportliche Veranstaltungen und Rennen
A.15.2. Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Be-
teiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch 
für dazugehörige Übungsfahrten. Diese Bestimmung gilt entspre-
chend für: Gleichmäßigkeitsfahrten, die eine Fahrerlizenz voraus-
setzen; Fahrtveranstaltungen auf abgesperrten Strecken, bei denen 
die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschrit-
ten wird; jeweils einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten. 
Außerdem bei Privatfahrten, Fahrerlehrgängen oder Sicherheits-
trainings auf Rennstrecken (z. B. Nürburgring, Hockenheimring, 
Salzburgring).

Reifenschäden
A.15.3. Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zer-
störte Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Reifen 

aufgrund eines Ereignisses beschädigt oder zerstört werden, das 
gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fal-
lende Schäden bei dem versicherten Fahrzeug verursacht hat.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der 
Staatsgewalt
A.15.4. Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der 
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie
A.15.5. Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-
energie.

A.16. Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachver-
ständigenverfahren)

A.16.1. Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens 
einschließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder 
über den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten können Sie 
einen Sachverständigenausschuss entscheiden lassen.

A.16.2. Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraft-
fahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei 
Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, 
wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt.

A.16.3. Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein 
weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, der vor 
Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden soll. 
Einigt sich der Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, wird 
er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des 
Obmanns muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverstän-
digen geschätzten Beträgen liegen.

A.16.4. Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Ver-
hältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen 
zu tragen.

A.17. Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversicherten 
Teilen gelten A.6 bis A.16 entsprechend.

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren 
Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang der 
Polizze.

B.1. Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrer Poliz-
ze genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem 
vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach C.4.2 und C.4.3.

B.2. Vorläufiger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestim-
mungen vorläufigen Versicherungsschutz

B.2.1. Sie haben vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir 
dies ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz begin-
nt zum vereinbarten Zeitpunkt. Das vertraglich vereinbarte Wert-
gutachten ist unverzüglich nachzureichen.

Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz
B.2.2. Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.4.1 
gezahlt haben, geht der vorläufige in den endgültigen Versiche-
rungsschutz über.

Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes
B.2.3. Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, 
wenn wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und Sie 



den in der Polizze genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
unverzüglich (d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) nach Ab-
lauf von zwei Wochen nach Zugang der Polizze gezahlt haben. Sie 
haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz; dies gilt 
nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben.
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
     
B.2.4. Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungs-
schutz jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst nach 
Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirk-
sam.

Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch Widerruf
B.2.5. Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz endet der vorläufige Versicherungsschutz mit 
dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung bei uns.

Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
B.2.6. Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes ha-
ben wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des 
Beitrags. 

C Beitragszahlung

C.1. Zahlungsweise
Die Beiträge sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, Jahresbei-
träge, die jährlich im Voraus zu entrichten sind. Bei halbjährlicher 
Teilzahlung wird ein Zuschlag erhoben.

Versicherungsteuer
In den von Ihnen zu zahlenden Beiträgen und Gebühren ist die Ver-
sicherungsteuer enthalten. Der Prozentsatz der Versicherungsteuer 
richtet sich nach dem Versicherungsteuergesetz. Er wird berechnet 
von dem von Ihnen zu zahlenden Beitrag zuzüglich Nebenkosten im 
Sinne von § 3 Abs. 1 Versicherungsteuergesetz.

C.2. Beitrag bei kurzfristigen Verträgen

C.2.1. Endet der Versicherungsvertrag innerhalb der ersten zwölf 
Monate, wird die Versicherungsdauer nach Tagen abgerechnet. Der 
Mindestbeitrag dafür beträgt 50 EUR.

C.2.2. Dies gilt nicht, wenn die Vertragsdauer nur deshalb weniger als 
ein Jahr beträgt, weil als Beginn der nächsten Versicherungsperiode 
ein vom Vertragsbeginn abweichender Termin vereinbart worden ist; 
in diesem Fall wird der Beitrag anteilig nach der Zeit des gewährten 
Versicherungsschutzes berechnet. Endet ein derart abgeschlossener 
Vertrag durch Ihre Kündigung in Ihrer Eigenschaft als Versicherungs-
nehmer, erfolgt die Abrechnung gemäß C.2.1. Dies gilt auch für die 
vorübergehende Erweiterung des Versicherungsschutzes und für vo-
rübergehende Änderungen des Verwendungszwecks.

C.3. Zahlung bei Lastschriftermächtigung

Rechtzeitige Zahlung
C.3.1. Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, 
ist die Zahlung rechtzeitig, wenn der Beitrag bei Fälligkeit eingezo-
gen werden kann.

C.3.2. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.3.3. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen wer-
den kann oder widersprechen Sie einer berechtigten Einziehung, ist 
die Zahlung nicht rechtzeitig. Außerdem sind wir berechtigt, künf-
tig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

C.4. Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.4.1. Der in der Polizze genannte erste oder einmalige Beitrag wird 
unverzüglich nach Zugang der Polizze fällig. Als unverzüglich gilt ei-
ne Zahlung innerhalb von zwei Wochen ab dem Zugang der Polizze.
Nicht rechtzeitige Zahlung

C.4.2. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei 
denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu ver-
treten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung.

C.4.3. Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange 
der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn 
Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt 
können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese be-
trägt bei einem Zeitraum vom Beginn des Vertrags bis zu unserem 
Rücktritt von bis zu einem Monat 15 Prozent, von bis zu zwei Mo-
naten 25 Prozent, von bis zu drei Monaten 30 Prozent und über drei 
Monate 40 Prozent des Jahresbeitrags.

C.5. Zahlung des Folgebeitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.5.1. Ein Folgebeitrag ist zu dem in der Polizze oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.5.2. Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir 
Sie auf, den rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens 
(Kosten und Zinsen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer 
Aufforderung zu zahlen.

C.5.3. Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen 
Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge noch 
nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben 
jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten haben.

C.5.4. Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zwei-
wöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn 
Sie den rückständigen Folgebeitrag zuzüglich des Verzugsschadens 
innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Für 
Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen 
Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Ver-
sicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für 
Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.6. Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs 
ein anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für 
den neuen Vertrag bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder 
einmaligen Beitrags die für Sie günstigeren Regelungen zum Folge-
beitrag nach C.5.2 und C.5.4 an. Außerdem berufen wir uns nicht 
auf den rückwirkenden Wegfall der vorläufigen Deckung nach B.2.3. 
Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
- zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs 
und dem Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht 
mehr als sechs Monate vergangen,
- Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs?

D.1. Ihre Pflichten

Vereinbarter Verwendungszweck
D.1.1. Das Fahrzeug darf nur zu dem in der Polizze angegebenen 
Zweck verwendet werden.



Berechtigter Fahrer
D.1.2. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außer-
dem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es 
nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen kraftfahrrechtlichen 
Berechtigung benutzen. Ausserdem dürfen Sie, der Halter oder der 
Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, 
der nicht die erforderliche kraftfahrrechtliche Berechtigung hat.

D.2. Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.2.1. Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 geregelten Pflichten 
haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten 
grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechendem Verhältnis zu kürzen. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt 
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

D.2.2. Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich 
ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1. Ihre Pflichten

Anzeigepflicht
E.1.1. Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer 
Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen. 

E.1.2. Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine ande-
re Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie 
verpflichtet, uns dies und den Fortgang des Verfahrens (z. B. Straf-
befehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich anzuzeigen, auch wenn Sie 
uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben.

Aufklärungspflicht
E.1.3. Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des 
Schadenereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass 
Sie unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses wahr-
heitsgemäß, vollständig und, sofern dies von uns verlangt wird, 
schriftlich beantworten müssen und den Unfallort nicht verlassen 
dürfen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Sie 
haben unsere für die Aufklärung des Schadenfalles erforderlichen 
Weisungen zu befolgen.

Schadenminderungspflicht
E.1.4. Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen. Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumu-
tbar, zu befolgen. Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung 
des Fahrzeugs

E.1.5. Bei Entwendung des Fahrzeugs sind Sie abweichend von E.1.1 
verpflichtet, uns dies unverzüglich in Schriftform anzuzeigen. Ihre 
Schadenmeldung muss von Ihnen unterschrieben sein.

Einholen unserer Weisung 
E.1.6. Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeuges 
haben Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies 
gestatten, und diese zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

Anzeige bei der Polizei
E.1.7. Übersteigt ein Entwendungs- oder Brandschaden oder ein 
Kollisionsschaden mit Wirbeltieren den Betrag von 500 EUR, sind 
Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzu-
zeigen.

E.2. Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.2.1. Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 geregelten Pflichten 
haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten 
grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechendem Verhältnis zu kürzen. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt 
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

E.2.2. Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, so-
weit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, 
wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen
Pflichten mitversicherter Personen

F.1. Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren 
Pflichten sinngemäße Anwendung.

Ausübung der Rechte
F.2. Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem 
Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, 
soweit nichts anderes geregelt ist.

F.3. Mitversicherte Personen sind:
a) der Halter des Fahrzeugs,
b) der Eigentümer des Fahrzeugs,
c) der Fahrer des Fahrzeugs.

F.4. Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen.

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs

G.1. Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer
G.1.1. Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrer Polizze. 

Automatische Verlängerung
G.1.2. Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlos-
sen, verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, 
wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn 
für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger 
als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu 
einem bestimmten Kalendertag, z. B. dem 1. Januar eines jeden Jah-
res, beginnen zu lassen.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G.1.3. Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr ver-
einbart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf.

G.2. Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungs-
vertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.2.1. Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres 
kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens 
einen Monat vor Ablauf zugeht.



Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.2.2. Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz 
zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns 
wirksam.

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.2.3. Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den 
Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats 
nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung zu-
gehen.

G.2.4. Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Ver-
trags, wirksam werden soll.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahr-
zeugs
G.2.5. Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, 
geht der Vertrag nach G.6.1 oder G.6.6 auf den Erwerber über. Der 
Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versiche-
rung innerhalb eines Monats ab Kenntnis, zu kündigen. Der Erwer-
ber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder 
zum Ablauf des Vertrags endet.

G.2.6. Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versiche-
rung ab, gilt dies automatisch als Kündigung des übergegangenen 
Vertrages. Die Kündigung wird zum Beginn der neuen Versicherung 
wirksam.

Kündigungsrecht bei Bedingungsänderung
G.2.7. Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung 
nach K Gebrauch, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung kündigen. Die Kündigung ist sofort 
wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen die Änderung späte-
stens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf 
Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3. Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungs-
vertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres 
kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen späte-
stens einen Monat vor Ablauf zugeht.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.3.2. Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz 
zu kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen 
nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.3.3. Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den 
Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Mo-
nats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung 
zugehen. Das gleiche gilt, wenn der Sachverständigenausschuss 
nach A.16 angerufen wird.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G.3.4. Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten 
und Zinsen trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C.5.2 nicht in-
nerhalb der zweiwöchigen Frist gezahlt, können wir den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, 
wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kün-
digung zahlen (siehe auch C.5.4).

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahr-
zeugs
G.3.5. Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
nach D verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir 
von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofor-
tiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.

Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G.3.6. Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs, können 
wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Beruht die Verän-
derung auf leichter Fahrlässigkeit, wird die Kündigung nach Ablauf 
von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahr-
zeugs
G.3.7. Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
nach G.6 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir ha-
ben die Kündigung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt 
auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung oder Zwangsver-
steigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber wirksam.

G.4. Zugang der Kündigung
Jede Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen 
Frist zugeht.

G.5. Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns 
der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag an-
teilig zu.

G.6. Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G.6.1. Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den 
Erwerber über.

G.6.2. Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entspre-
chend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuab-
schluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen. Der neue Bei-
trag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der Versicherung folgt.

G.6.3. Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir 
entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.

Anzeige der Veräußerung
G.6.4. Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung 
des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, 
droht unter den Voraussetzungen des § 69 ff Versicherungsver-
tragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes. 

Kündigung des Vertrags
G.6.5. Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 
und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können 
wir den Beitrag nur von Ihnen verlangen.

Zwangsversteigerung
G.6.6. Die Regelungen G.6.1 bis G.6.5 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.

G.7. Wagniswegfall
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg (z. B. durch Fahrzeugver-
schrottung), steht uns der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt des Wagnis-
wegfalls zu.

H Außerbetriebsetzung

H.1. Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?



Ruheversicherung
H.1.1. Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt (Hinter-
legung des Kennzeichens) und soll es zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag nicht beendet. 
Eine beitragsfreie Ruheversicherung ist nicht vorgesehen.

I Bonus-Malus-System
Eine Einstufung Ihres Vertrages in eine Schadenfreiheitsklasse wird 
nicht vorgenommen. Der Beitrag wird während der Vertragslaufzeit 
nicht durch Schadenfreiheit oder gemeldete Schäden verändert.

J Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

J.1. Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Versicherungsaufsicht
J.1.1. Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kön-
nen Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als 
Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der FMA 
Finanzmarktaufsicht, Praterstr. 23 A, 1020 Wien; Tel. 43 1 249 590; 
Fax 43 1 249 59 4499. Bitte beachten Sie, dass die FMA keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann..

Sachverständigenverfahren in der Kaskoversicherung
J.1.2. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens 
in der Kaskoversicherung können Sie nach A.16 einen Sachverstän-
digenausschuss entscheiden lassen.

J.2. Gerichtsstände

Wenn Sie uns verklagen
J.2.1. Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbe-
sondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder das 
Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres 
Betriebes befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren 
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.
- dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-
ende Niederlassung örtlich zuständig ist.

Wenn wir Sie verklagen
J.2.2. Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbe-
sondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist
- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 
Ihres Betriebes befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für 
Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt
J.2.3. Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder Ihren Geschäftssitz ausserhalb Österreichs verlegt 
haben oder Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der 
Regelungen nach J.2.2 das Gericht als vereinbart, das für unseren 
Geschäftssitz zuständig ist.

K Bedingungsänderung

In welchen Fällen dürfen wir die Bedingungen ändern?
K.1. Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen dieser Bedingungen 
mit Wirkung für bestehende Verträge zu ändern oder zu ergänzen, 
wenn
- ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf denen 
einzelne Bedingungen des Vertrages beruhen,
- sich die höchstrichterliche Rechtsprechung ändert und dies un-
mittelbare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat,
- ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam 
erklärt und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen ent-

halten, die an deren Stelle tritt, oder - die Kartellbehörde oder die 
Versicherungsaufsichtsbehörde einzelne Bedingungen durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt als mit dem geltenden Recht nicht 
vereinbar erklärt und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelung 
enthalten, die an deren Stelle tritt. Dies gilt nur, soweit die einzel-
nen geänderten Bedingungen unmittelbar davon betroffen sind. 
Diese Berechtigung zur Änderung oder Ergänzung haben wir in den 
Fällen der o. g. gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung auch 
dann, wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines anderen 
Versicherers handelt.

K.2. Wir dürfen Bedingungen nur ändern oder ergänzen, wenn die 
Schließung einer durch die genannten Änderungsanlässe entstan-
denen Vertragslücke zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist 
oder das bei Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis zwischen Lei-
stung und Gegenleistung nicht in unbedeutendem Maße gestört ist.

Wirksamkeitsvoraussetzungen
K.3. Die nach K.1 zulässigen Änderungen teilen wir Ihnen schriftlich 
mit und erläutern sie. Sie finden Anwendung, wenn wir Ihnen die 
Änderung einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
mitgeteilt und Sie schriftlich über ihr Kündigungsrecht nach G.2.7 
belehrt haben.


